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Gesetz 
vom 24. November 2006 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 
(StGB) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der Fassung der Gesetze vom 21. März 1996, LGBl. 1996 Nr. 64, und 
vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 Nr. 256, wird wie folgt abgeändert: 

§ 64 Abs. 1 Ziff. 4 

4. erpresserische Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische 
Macht (§ 103), Sklavenhandel (§ 104), Verletzung eines Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisses (§ 122), Auskundschaftung eines Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisses (§ 123), Auskundschaftung eines Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisses zugunsten des Auslandes (§ 124), Men-
schenhandel (§ 217), Geldfälschung (§ 232), die nach § 232 strafbare 
Fälschung besonders geschützter Wertpapiere (§ 237), die Vorbereitung 
einer Geld-, Wertpapier- oder Wertzeichenfälschung (§ 239), krimi-
nelle Organisation (§ 278a Abs. 1) und die Verbrechen gegen die Be-
stimmungen der Betäubungsmittelgesetzgebung, wenn der Täter nicht 
ausgeliefert wird oder wenn durch die Tat liechtensteinische Interes-
sen verletzt worden sind. 
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§ 122a 

Aufgehoben 

§ 278 Abs. 1 

1) Wer sich mit zwei oder mehreren anderen mit dem Vorsatz ver-
bindet, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Verbindung 
fortgesetzt Morde (§ 75) oder andere erhebliche Gewalttaten gegen Leib 
und Leben, erpresserische Entführungen (§ 102), Überlieferungen an eine 
ausländische Macht (§ 103), Sklavenhandel (§ 104), Raubüberfälle (§ 142), 
Erpressungen (§ 144), Geldwäscherei (§ 165), gemeingefährliche strafbare 
Handlungen nach den §§ 169, 171, 173, 176, 185 oder 186 oder Men-
schenhandel (§ 217), strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Ver-
kehrs mit Geld, Wertpapieren und Wertzeichen (§§ 232 bis 239) oder 
nicht nur geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Betrügereien 
ausgeführt werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Marktmissbrauchsgesetz vom 
24. November 2006 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


